
Gebiet: Westlich Bürgermeister-Hergenhan-Straße

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches wird nach Beschlussfassung durch die
Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx folgende Satzung über die 7. vereinfachte Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 31, bestehend aus dem Text (Teil B), erlassen:Satzung der Gemeinde Trittau über den Bebauungsplan Nr. 31, 7. vereinfachte Änderung


